
Bau.Reg.Nr. Datum Auskunft Telefax Telefon 
  Herr Jäschke 02922/800-8199 02922/800-8127 
 

Kommunalbetrieb Werl 
Postfach 1444 
 
59444 Werl 
 
 

Auftrag für die Erstellung eines Grundstückskanalanschlusses 
 
Grund der Erstellung:  Neubau       Sanierung          Erweiterung      Änderung    
 
Sonstiges ( z.B Sanierung aufgrund des § 61 a LWG,Dichheitsprüfung)______________________ 
 
Bauvorhaben:___________________________________________________________ 
  
Baustelle:_______________________________________________________________ 
   
Gemarkung:_____________________________________________________________ 
  
Flur-Flurstück:___________________________________________________________ 
  
Bauherr:________________________________________________________________ 
   
Planverfasser:___________________________________________________________ 
  
Entwässerungsantrag vom:________________________________________________  
 
 
Hiermit beauftrage ich gegen Kostenersatz für mein o.g. Grundstück (Baustelle) gemäß § 13 der 
Entwässerungssatzung der Stadt Werl, die Herstellung der Anschlussleitung von der öffentlichen 
Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze bzw. Hauskontrollschacht durch den 
Vertragsunternehmer des Kommunalbetriebes Werl.  
 
 gewünschter Fertigstellungstermin___________________________ 
 
Entwässerungsanschluss: ( abhängig vom Entwässerungssystem der öffentlichen Abwasseranlage ) 
 
Anschluss Trennsystem:      Regenwasser     Schmutzwasser 
 
Anschluss Mischsystem:      Mischwasser ( Regen- und Schmutzwasser zusammen )  
 
Anschluss Modifizierten Mischsystem:     Modifizierten Mischsystem 
 
Der Kommunalbetrieb Werl ist bemüht, den Anschluss termingerecht zu erstellen. Dies setzt 
voraus, dass der Antrag 2 Wochen vor dem gewünschten Fertigstellungstermin eingereicht wird. 
 
Kontrollschacht 
Ich beantrage gleichzeitig die Errichtung des Hauskontrollschachtes mit der erforderlichen 
Zuleitung des Grundstücksanschlusses auf dem o.g. Grundstück  durch den KBW. Dieser ist zur 
Beauftragung Dritter berechtigt. 
 
     ja (wird empfohlen)    nein 
 
 
 



Hinweis zur Dichtheitsprüfung gem. § 61 a LWG 
 
Die Dichtheitsprüfung der Grundstücks- und Hausanschlussleitungen wird nach deren Errichtung  
oder Änderung ( § 61 a Abs. 3 und 4 LWG NRW ) nicht durch den Kommunalbetrieb Werl oder 
deren Vertragsunternehmer mit durchgeführt. Die Zuständigkeit zur Beauftragung eines 
Sachkundigen für die Dichtheitsprüfung obliegt dem Grundstückseigentümer/ in. 
Innerhalb von vier Wochen nach der Prüfung ist die Bescheinigung über das Ergebnis der 
Dichtheitsprüfung dem Kommunalbetrieb der Stadt Werl vorzulegen. 
  
 
 
 
________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Grundstückseigentümer/in 
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